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NIE D E RSC H RIFT

über die 34. Sitzung des Haupt- und Finanzausschuss des Landkreises Gießen.
gleichzeitig 2. Sitzung als "Notausschuss" gemäß $ 30a HKO,

am 1 0. November 2020

in der Harbighalle,
Rudo[f-Harbig-Straße ] 4

in 3541 8 Buseck-Alten-Buseck

Es wurde mit Schreiben vom 20. Oktober 2020 zu dieser Sitzung eingeladen, wobei
alle Mitglieder des Kreistages und es Kreisausschusses eine Einladung erhalten ha-

en

e ride Unterlaqen ve rteilt:
Neue Berechnung und neue Vereinbarung zur Vorlage 1 490/2020(Abschluss einer
öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die interkommunale Zusammenarbeit zur
Umsetzung des Onlinezugangsgesetzesl hier: Vorlage des Kreisausschusses vom 25
August 2020)
Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2021
(für diejenigen anwesenden Kreistagabgeordneten. die diesen in Papierform wün-

en)sc

Es sind anwesend

l

SPD-Fraktion
Annette Bergen-Krause
Martina Klein
Anette Henkel

Kreistagsabgeordnete
Kreistagsabgeordnete
Kreistagsabgeordnete in Vertretung für

Horst Nachtigall
Vorsitzender
in Vertretung für
Stefan Bechthold

Peter Pilger
Ellen Volk

Kreistagsabgeordneter
Kreistagsabgeordnete

CDU-Fraktion
Frederik Bouffier
Dr. Ulrich Lenz
Christopher Lipp

Kreistagsabgeordneter
Kreistagsabgeordneter
Kreistagsabgeordneter in Vertretung für

Udo Schöffmann
in Vertretung für
Tobias Breidenbach

Florian Vornlocher Kreistagsabgeordneter
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AfD-Fraktion
Manfred Abendroth
Ulrich Salz

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Matthias Knoche Kreistagsabgeordneter
Gerda Weigel-Greilich Kreistagsabgeordnete

f

Kreistagsabgeordneter
Kreistagsabgeordneter

FW-Fraktion
Kurt Hillgärtner
Frank Ide

Kreistagsabgeordneter
Kreistagsabgeordneter

FDP-Fraktion
Harald Scherer Fraktionsvorsitzender

F raktion Gießener Linke
Reinhard Hamer Fraktionsvorsitzender

2

Norbert Weigelt
Susanne Gerschlauer
Dirk Haas
Sabine Scheele-Brenne
Claus Spandau
Karl Heinz Reitz
Christian Zuckermann
Günther Semmler
Thomas Jochimsthal

stellvertretender Kreistagsvorsitzender
stellvertretende Kreistagsvorsitzende
Co-Fraktion svors atze nde r
Co-Fraktionsvorsitzende
Fraktionsvorsitzender
Fraktionsvorsitzender
Fraktionsvorsitzender
Fraktionsvorsitzender
Kreistagsabgeordneter
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Reinhard Peter Kreistagsabgeordneter

4. Kreisausschuss

Anita Schneider
Dr. Christiane Sch mahl
Hans-Peter Stock
lstayfo Turgay

Landrätin
hauptamtliche Erste Kreisbeigeordnete
hauptamtlicher Kreisbeigeordneter
Kreisbeigeordneter(mit Dezernat)

5. Kreisausländerbeirat

Tim van Slobbe Vorsitzender des Kreisausländerbeirats

6. Ve rwaltun

Udo Liebich
Darin Stock
Anette Herzberger
Thomas Euler

Oberamtsrat, Büroleiter Dezernat l
Auszubildende. zurzeit Stabsstelle 91
Tarifbeschäftigte, Stabsstelle 91
Verwaltungsrat, Stabsstellenleiter 91 Kreistagsschriftführer
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7. Sonsticie Sitzuncisteilnehmer/innen

Ingo Berghöfer
Rüdiger Soßdorf
Pascal Baumgärtel
Jonathan Becker

Redakteur Gießener Anzeiger
Redakteur Gießener Allgemeine Zeitung
Technische Unterstützung, Fa. AEM
Technische Unterstützung, Fa. AEM zeitweise

Entschuldigt

Stefan Bechthold Kreistagsabgeordneter Vertretung durch
Ellen Volk
Vertretung durch
Anette Henkel
Vertretung durch
Christopher Lipp
Vertretung durch
Florian Vornlocher

Horst Nachtigall

Udo Schöffmann

Kreistagsabgeordneter

Kreistagsabgeordneter

Tobias Breidenbach Kreistagsabgeordneter

Karl-Heinz Funck
Prof. Dr. Sven Simon
Claudia Zecher
Dietlind Grabe-Bolz
Dr. Michael Buss
Bülent Gülcehre
Heike Habermann
Edith Nürnberger
Katrin Roos
Reiner Dern
Inge Mohr
Erhard Reim
Anne Sussmann
J ulla Trampisch
Erika Wolf
Dr. Gerhard Noeske
Elke Högy
Thomas Bremer
Lars Burkhard Steinz
Wolfgang Greilich
Cornelia Maykemper
Joana Cotar, MdB
Hil mar Jo rdan
Nicolas Kuboschek
Jessica Pethö
Dieter Puhl
Dieter Reichel

Oliver Spelkus
Rudolf Staudt
Katarzyna Bandurka
Thomas Brunner
Dr. Melanie Haubrich
Matthias Körner
Roswitha Lorenz
Dr. Irfan Ortac
Frederic Schneider
Bärbel Schomber
Anja Stark
Sabine Volk
Lara Becker
Mathias Fritz
Christel Gontrum

Kreistagsvorsitzender
stellvertretender Kreistagsvorsitzender
std lvertretende Kreistagsvorsitzende
Kreistagsabgeordnete
Kreistagsabgeordneter
Kreistagsabgeordneter
Kreistagsabgeordnëte
Kreistagsabgeordnete
Kreistagsabgeordnete
Kreistagsabgeordneter
Kreistagsabgeordnete
Kreistagsabgeordneter
Kreistagsabgeordnete
Kreistagsabgeordnete
Kreistagsabgeordnete
Kreistagsabgeordneter
Kreistagsabgeordnete
Kreistagsabgeordneter
Kreistagsabgeordneter
Kreistagsabgeordneter
Kreistagsabgeordnete
Kreistagsabgeordnete
Kreistagsabgeordneter
Kreistagsabgeordneter
Kreistagsabgeordnete
Kreistagsabgeordneter
Kreistagsabgeordneter
Kreistagsabgeord nete r
Kreistagsabgeordneter
Kreistagsabgeordnete
Kreistagsabgeordneter
Kreistagsabgeordnete
Kreistagsabgeordneter
Kreistagsabgeordnete
Kreistagsabgeordneter
Kreistagsabgeordneter
Kreistagsabgeordnete
Kreistagsabgeordnete
Kreistagsabgeordnete
Kreistagsabgeordnete
Kreistagsabgeordneter
Kreistagsabgeordnete

MDEP
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Martin Hanika
U rsula Häuser
Peter Kleiner
Birgit Otto
Lucas Schm itz
Dennis Pucher
Oliver Meermann
Johann Gottfried Hecker
Hanslürgen Becker
Hiltrud Hofmann
Bernd Hoscher
M atthias Klose
Bernd Leidich
Karin Lenz
Silva Lübbers
Marcus Link
Stefan Walther
Andreas Münnich
Sylke Schäfer
Gottfried Schneider
Norman Speyer
Martin Tasci-Lempe
Jan-Eric Wal b

Kreistagsabgeordneter
Kreistagsabgeordnete
Kreistagsabgeordneter
Kreistagsabgeordnete
Kreistagsabgeordneter
Kreistagsabgeordneter
Kreisbeigeordneter
Kreisbeigeordneter(mit Dezernat)
Kreisbeigeordneter
Kreisbeigeordnete
Kreisbeigeordneter
Kreisbeigeordneter
Kreisbeigeordneter
Kreisbeigeordnete
Kreisbeigeordnete
Kreistagsabgeordneter
Kreistagsabgeordneter
Kreisbeigeordneter
Kreisbeigeordnete
Kreisbeigeordneter
Kreisbeigeordneter
Kreisbeigeordneter
Kreisbeigeordneter

Eröffnun !!D{ Beg rüßu n

Peter Pilger eröffnet die 34.
Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses, die gleichzeitig als 2. Sit-
zung des "Notausschusses" gemäß $ 30a HKO Eilentscheidungen anstel-
le des Kreistages trifft, um 18.1 1 Uhr. Er begrüßt die Erschienenen und
stellt die form- und fristgerechte Einladung für die heutige Sitzung sowie
die Beschlussfähigkeit fest.

e !.Pilger bittet die Anwe-
senden, sich von den Plätzen zu erheben, und trägt einen Nachrufauf
eine verdiente Persönlichkeit vor, die seit der letzten Kreistagssitzung
verstorben ist:

"Wir trauern um Rüdiger Veit, der am 29. September 2020 verstarb

Viele Jahre seines Lebens hat Rüdiger Veit in den Gremien des Land-
kreises politisch gewirkt und einen nicht unerheblicherl Teil der Ent-
wicklung des Landkreises Gießen mitgestaltet. Im Anschluss an seine
zweijährige Mitgliedschaft in der Bezirksvertretung Lahn-Gießen war
zr ab dem 1 . August 1 979 war er zunächst staatsbeauftragter Kreis-
tagsabgeordneter, danach vom 1 . November 1979 bis zum 20. August
1 985 gewählter Kreistagsabgeordneter des wiedergegrtindeten Land-
kreises Gießen.
Der Kreistag wählte ihn am 20. August 1 985 zum hauptamtlichen Ers-
ten Kreisbeigeordneten des Landkreises Gießen. Dieses Amt übte er bis
zum 20. Januar ] 986 aus, denn der Kreistag wählte ihn bereits am
1 6. Dezember ] 985 zum Landrat des Landkreises Gießen.
#om 2]. Januar 1 986 bis zum 20. Januar 1 998 war Rüdiger Veit
dann Landrat des Landkreises Giejien.
In seine Amtszeit fielen neben vielen anderen Initiativen. die von ihm
maßgeblich entwickelt wurden, die Gründung der gemeinnützigen Be-
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rufsbildungsgesellschaft ZAUG, die Standortsuche für eine Nachfolge-
deponie, die Einrichtung eines Kreisausländerbeirates und der Neubau
der Zulassungsstelle.

Bereits während seiner Amtszeit als Landrat fand Rüdiger Veit auch
aufLandesebene Gehör, gerade und immer dann, wenn es um Fltlcht
lines-. und Migrationspolitik ging.

Nach seiner Zeit als Landrat war Rüdiger Veit von T 998 bis 20 1 7 Ab-
geordneter des Deutschen Bundestages und wirkte als Sprecher seiner
Fraktion in der Facharbeitsgruppe Migration und Integration sowie als
stellvertretender Sprecher der Arbeitsgruppe Inneres im Innenaus-
schuss des Deutschen Bundestags.

Rüdiger Veit war ein Vollblutpolitiker. Sein scharfer analytisch ge-
prägter Sachverstand, seine juristischen Fähigkeiten, sein Verhand-
lungsgeschick und sein tiefgrEindiger Humor prägten ihn. Er hatte sich
In vielen politischen Feldern gefragten Expertentum erworben, gepaart
mit dem Mut, auch unpopuläre Positionen zu vertreten.

Wir verlieren mit Rüdiger Veit einen Politiker von sehr hohem Rang,
der sich sowohl aufder kommunalen-, aufLandes- und zuletzt auf
Bundesebene für Menschen einsetzte, die nicht immer aufder Sonnen
seite des Lebens unterwegs waren. Er war ein aufrech.ter Demokrat
und Pazifist.

Wir werden das Anderlken an den Verstorbenen in Ehrer} bewahren."

Feststellung der Tagesordnung

stellt fest, dass die
unveränderte Tagesordnung für die heutige Notausschusssitzung damit
festgelegt ist. Diese ist der Niederschrift als Anlage l beigefügt.

Einbringung des Entwurfes der H
Hausha[tsp[anes für das Haushaltsjahr 202] sowie des Investi
tionsprogramms für die Jahre 2020 bis 2024;
hier: Vorlage des Kreisausschusses vom 20. Oktober 2020
(Vorlage Nr. 1 568/2020)

bringt den vom Kreisausschuss in seiner Sit-
zung am 2. November 2020 festgestellten Entwurf der Haushaltssatzung
und des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2021 in den Haupt- und
Finanzausschuss als Notausschuss gemäß S 30a HKO ein. Dies ent-
spricht den gesetzlichen Vorgaben im Sinne der $S 30a, 52 HKO i.V.m. $
97 HGO (Die Haushaltsrede ist der Niederschrift als Anlage 2 beigefügt).

teilt mit, dass der
neben der Haushaltsrede der Entwurf der Haushaltssatzung und des
Haushaltsplanes mit allen Anlagen für das Haushaltsjahr 2021 auf der
Homepage des Landkreises Gießen wwwJandkreis-qjessen.de unter dem
Parlamentsinformationssystem beziehungsweise direkt unter
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hltos://politik.lkai.de/bi/ (als PDF-Dokument) herunter geladen werden
kann

4. Nachwahl von sachkundigen Einwohnerinnen für die Frauen-
kommission;.
hier: Vorlage des Kreisausschusses vom 30. September 2020
(Vorlage Nr. 1 544/2020)

teilt mit, dass die
hier vorgesehenen Nachwahlen für die Frauenkommission nach den
Grundsätzen der Mehrheitswahl durchgeführt werden. Diese können -
wenn niemand widerspricht - gemäß S 32 HKO i.V.m. $ 55 Abs. 3 HGO
in offener Abstimmung per Handaufheben und en bloc durchgeführt
werden. Er stellt keinen Widerspruch fest.

Der Haupt-und Finanzausschuss als "Notausschuss" gemäß $ 30a
HKO wählt anstelle des Kreistages

in Nachfolge der ausgeschiedenen sachkundigen Einwohnerin Ange
bka Reul aus dem Bereich "Berufsbildung/Beruf und Fami-
lie/Wiedereinstieg" nunmehr

Frau Frauke Voigt

als sachkundige Einwohnerin

sowie anstelle der ausgeschiedenen Stellvertreterin Johanna Brück
mann nunmehr

Frau Kirsten Rappold

zur Stellvertreterin von Frau Voigt

in die Frauenkommission des Kreisausschusses

Die Wahl erfolgt in offener Abstimmung mit Handaufheben und en bloc ein
stimmig.

schädigung ehrenamtlich Tätiger vom 9. November 1 979, zu
letzt geändert durch Satzung vom 5. Oktober 201 5
hier; Vor]age des Kreisausschusses vom]4. Juli 2020
vorlage Nr.1458/202Q

ender Peter Pilaer teilt mit. dass der
Gesetzgeber durch das Änderungsgesetz vom 7. .Mai 2020 den Weg für
eine Entschädigungsfähigkeit für virtuelle Sitzungen bereitet hat. Der
Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Funktion als "Notausschuss"
gemäß S 30a HKO am 1 4. Mai 2020 beschlossen, dies so zu praktizie-
ren. In der Sitzung des Ältestenrates am 3.Juni 2020 herrschte Konsens
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darüber, dass die Entschädigungssatzung geändert werden soll hinsicht-
lich einer dauerhaften Entschädigungsfähigkeit für virtuelle Sitzungen,
denn diese gesetzliche Regelung des $ 27Abs. 3a HGO ist zunächst bis
zum 31 . März 2021 befristet. Der Kreisausschuss hat auftragsgemäß
einen Satzungsentwurf vorgelegt, über den heute zu entscheiden ist.

Der Haupt- und Finanzausschuss als "Notausschuss" gemäß $ 30a
HKO beschließt anstelle des Kreistages die als Anlage 3 beigefügte

Siebzehnte Satzung. zur Änderung der
Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich Tätiger vom 9. No-

vember 1979, zuletzt geändert durch Satzung vom 5. Oktober 20] 5

Die Beschlussfassung erfolgt einstimmig

Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die
interkommunale Zusammenarbeit zur Umsetzung des Online
zugangsgesetzes;
hier: Vorlage des Kreisausschusses vom 25. August 2020
(Vorlage Nr. 1 490/2020)

teilt mit, dass folgende Kreiskommunen von
Anfang an interessiert und daher in der ursprünglichen Version enthal-
ten waren: die Gemeinden Biebertal, Fernwald, Rabenau und Wettenberg
sowie die Städte Grünberg, Laubach, Lich und Pohlheim. Die Städte AI-
lendorf/Lda und Linden sowie die Gemeinde Reiskirchen sind im Nach-
gang noch mit dazu gekommen. Dadurch, dass weitere Kreiskommunen
dazu kommen, reduziert sich auch die finanzielle Belastung(S 3) für die
Kreiskommunen. Die neue Berechnungsgrundlage sowie die Neufassung
der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung wurden den Mitgliedern von
Kreistag und Kreisausschuss mit E-Mail vom 30. Oktober 2020 bereits
mitgeteilt und zu Sitzungsbeginn ausgelegt. Diese sind seither auch im
Parlamentsinformationssystem abrufbar.

begründet die Vorlage und berichtet über die
bewilligten Förderungen im Zusammenhang mit Informationstechnik.

beantwortet darüber hinaus die Frage des
bezüglich der Umsetzung der

Online-Termin-Reservierung und weiteren Digitalisierung in der Kreis-
verwaltung Gießen. Hierzu kündigt sie einen Bericht an.

SVQrsitzender Peter Pilcler lässt über die Vor-
lage mit der geänderten öffentlich-rechtlichen Vereinbarung abstimmen

Der Haupt- und Finanzausschuss als "Notausschuss" gemäß $ 30a
HKO beschließt anstelle des Kreistages die Teilnahme des Land-
kreises Gießen an der interkommunalen Zusammenarbeit zur Um-
setzung des Onlinezugangsgesetzes und beauftragt den Kreisaus-
schuss zur Umsetzung der als Anlage 4 beigefügten öffentlich-
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rechtlichen Vereinbarung(LKGI-V-1 867)

Die Beschlussfassung erfolgt einstimmig

7. Wirtschaftsplan 2021 Servicebetrieb Landkreis Gießen;
hier: Vorlage der Betriebskommission des

Servicebetriebes vom 9. September 2020
vorlage Nr.1510/2Q20)

Der Haupt- und Finanzausschuss als "Notausschuss" gemäß $ 30a
HKO beschließt anstelle des Kreistages den als Anlage 5 beigefüg
ten Wirtschaftsplan 2021 für den Servicebetrieb Landkreis Gießen.

Die Beschlussfassung erfolgt einstimmig bei l Stimmenthaltung der FDP
Fraktion.

8. Umstrukturierung der Firma Region Vogelsberg Touristik
Gmbh;
hier: Vorlage des Kreisausschusses vom 21. September 2020
(Vorlage Nr.1526/2020)

begründet die Vorlage und bezieht sich in
diesem Zusammenhang auch auf das Destinationskonzept des Landes
Hessen

beantwortet meh rere Fragen des Er.a:lslilensver
sitzenden Harald Scherer.

An der weiteren Aussprache beteiligen sich Fraktionsvorsitzender Harald
Scherer, l<11eislaqsabaeordneter Frank Ide und erneut Landrätin Anita
Schneider.

Der Haupt- und Finanzausschuss als "Notausschuss" gemäß $ 30a
HKO beschließt anstelle des Kreistages:

] Der Gesellschaftszweck der Firma Region Vogelsberg Touris-
tik Gmbh wird erweitert. Neben dem Destinationsmanage-
ment soll der Geopark-Bereich nachhaltig regional entwickelt
und in den touristischen Bereich zunehmend integriert wer-
den

2 Die Firma der Gesellschaft lautet zukünftig: Vulkanregion Vo
gelsberg Tourismus Gmbh.

3 Der Höhe der Nebenleistungspflichten für 202] und die Erhö
hung um 2 % im Abstand von zwei Jahren werden im Gesell-
schaftsvertrag festgelegt. Der Landkreis Gießen hat im Jahr
2021 eine Nebenleistung in Höhe von 35.750,00 Euro zu ent-
richten.
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4 Der Kreisausschuss wird prüfen, ob in 202] Lösungskonzepte
der zukünftigen Firma Vulkanregion Vogelsberg Tourismus
Gmbh vorgelegt werden, die eine Ausrichtung der Gesell-
schaft ermöglicht, die im Einklang mit dem Tourismuspoliti-
schen Handlungsrahmen steht. In Abhängigkeit von Situation
und Perspektiven wird gegebenenfalls zu entscheiden sein, ob
der Landkreis Gießen dauerhaft an der Gesellschaft beteiligt
lllnlrlt

Die Beschlussfassung erfolgt mehrheitlich bei 1 6Ja-Stimmen und l Gegen
stimme der FDP-Fraktion.

9. Ergänzung des Bau- und Finanzierungsbeschlusses zur Errich
tung eines Gefahrenabwehrzentrums, Stolzenmorgen 1 9,
35394 Gießen;
hier: Vorlage des Kreisausschusses vom 29. September 2020
(Vorlage Nr. 1 541/2020)

begründet die Vorlage

Der Haupt- und Finanzausschuss als "Notausschuss" gemäß $ 30a
HKO beschließt anstelle des Kreistages die Aktualisierung des Bau
und Finanzierungsbeschlusses vom 6. Juni 2017 aufgrund der aktu
ell vorliegenden Ausschreibungsergebnisse sowie Nachträgen.

Die Beschlussfassung erfolgt einstimmig

Mitteilungen

© teilt mit, dass der Kreisausschuss mit
entsprechendem Beschluss in seiner Sitzung am 28. September
2020 den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 aufgestellt
und diesen sodann der Rëvision des Landkreises Gießen zur Prü-
fung vorgelegt hat. Eine Vorlage an den Kreistag erfolgt nach den
gesetzlichen Bestimmungen($$ 113, 114 Abs. l HGO) erst nach
Abschluss der Prüfung zusammen mit dem von der Revision zu
erstellenden Prüfbericht. Gemäß $ 112 Abs. 9 HGO wird daher ei-
ne Kopie des Protokollauszuges dieser o. g. Kreisausschusssit-
zung.sowie derJahresabschluss 2019 in(Kurz)Form, bestehend
aus der Vermögensrechnung, der Ergebnisrechnung, der Finanz-
rechnung sowie dem Rechenschaftsbericht den Mitgliedern des
Haupt- und Finanzausschusses bzw. des Kreistages mit der Nie-
derschrift als Anlage 6 vorab zur Kenntnis gegeben.
Der gesamte(ungeprüfte) Jahresabschluss 20] 9 mit Anhang, Re-
chenschaftsbericht und allen weiteren erforderlichen Anlagen ist
im Parlamentsinformationssystem zur Einsichtnahme zur Verfü-
gung gestellt.

© Landrätin Anita SchnejdQt teilt mit, dass gemäß den Auflagen in
der Haushaltsbegleitverfügung heute dem Regierungspräsidium
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Gießen der Bericht zum Haushaltsvollzug für das 3. Quartal 2020
übermittelt wurde. Dieser wurde heute um 1 0.55 Uhr per E-Mail
auch allen Kreistagsabgeordneten zugesandt und ist seither auch
im Parlamentsinformationssystem einzusehen.

Lar drätin Anita Schneider berichtet über die Pandemielage im
Landkreis Gießen .

So sei die letzte Allgemeinverfügung des Landkreises Gießen am
2. November 2020 in Kraft getreten. Im Wesentlichen wurden fol
gende Regelungen getroffen:

Mund-Nasen-Bedeckung bei öffentlichen Veranstaltungen -
auch am eigenen Platz. Gilt auch a bei kirchlichen Veranstal-
tungen und Trauerfeiern
Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen Raum bei Unter-
schreitung des Mindestabstandes
Mund-Nasen-Bedeckung bei Sitzungen mit mehr als 5 Perso

Mund-Nasen-Bedeckung in Schulen ab Klasse 5
für Lehrkräfte
Präsenzunterricht ab Klasse 7 nur bei Einhaltung des Min-
destabstandes 1 ,5 m.

nen

gilt auch

Die Forderung zur Einhaltung des Mindestabstandes führe in der
Regel dazu, dass der Präsenzunterricht nur mit einer verminder-
ten Anzahl an Schüler/innen durchgeführt werden kann und so-
mit das Wechselmodell zur Anwendung kommt. Sofern der Min-
destabstand im Unterricht eingehalten, durchgängig Mund-Nasen-
Bedeckung getragen und alle 20 Minuten gelüftet wird(in der
Regel 7. bis 13. Klasse), wird im Falle eines positiven Infektions-
nachweises lediglich die betroffene Person in Quarantäne ge-
schickt. Sofern der Mindestabstand im Unterricht jedoch nicht
eingehalten werde, jedoch durchgängig Mund-Nasen-Bedeckung
getragen und alle 20 Minuten gelüftet wird, werde im Falle eines
positiven Infektionsnachweises lediglich die betroffene Person
sowie alle Mitschüler/innen, deren Sitzplätze sich im Umkreis von
1 ,5 m von der betroffenen Person befinden, in Quarantäne ge-
schickt. Sofern weder der Mindestabstand eingehalten noch
Mund-Nasen-Bedeckung getragen werde(in der Regel 1. bis 4.
Klasse), muss die gesamte Klasse in Quarantäne gehen.
Gleiches gelte auch für Kitas, sofern dort Gruppenbetreuung
stattfindet. Sofern die Betreuung gruppenübergreifend organisiert
ist, kann es erforderlich werden, die gesamte Einrichtung in Qua-
rantäne zu schicken.
In Quarantäne befindliche Kontaktpersonen müssen grundsätzlich
nicht getestet werden, da sie das Virus aufgrund der Absonde-
rung nicht weiter verbreiten können. Lediglich wenn bei auftre-
tender Symptomatik ist ein Test angezeigt.

Zur Personalaufstellung des Covid-Teams des Gesundheitsamtes
seien derzeit an Personal vorhanden:
Personal Team Hygiene:
Unterstützung durch die Bundeswehr:
Unterstützung aus der Verwaltung:
Weitere Unterstützung aus der Verwaltung:
Personal aus anderen Ber. d. Gesundheitsamtes:
= aktuellvorhanden:

46 Personen mit 35.47 VZÄ
1 8 Pe rsonen mit 1 8.00 VZÄ

ca. 40 Personen mit 30.00 VZÄ
ca. 40 Personen mit 30.00 VZÄ

1 6 Personen mit 1 1 .3 1 vzÄ
1 60 Personen mit 1 24.78 VZÄ
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Im Zulauf befinden sich:
Neue Beschäftigte ab 1 . Dezember 2020
Neue Besch.äftigte ab 3. Dezember 2020
Neue Beschäftigte ab 1 . Januar 2021

l Person mit 1 .00 VZÄ
l Person mit 0.3 1 VZÄ
l Person mit 1 ,00 VZÄ

Über den Hessischen Landkreistag wurden am 29. Oktober 2020 bei Land Hes-
sen angefordert: X Personen mit 26.00 VZÄ
= insgesamt im Zulauf X Personen mit 28.31 VZÄ

Darüber hinaus bekam der Landkreis Gießen Angebote von Un-
ternehmen, die dem Gesundheitsamt telefonaffines Personal zur
Verfügung stellen könnte. da deren Geschäftsfeld von den Ein-
schränkungen der Pandemie betroffen ist. Hier könnten gegebe-
nenfalls 1 2 Personen zur Besetzung der Hotline abgerufen wer-
den. Das dort derzeit beschäftigte Personal kann dann im Bereich
der Kontaktpersonennachverfolgung zum Einsatz kommen. Die-
ser Vorgang befindet sich derzeit in der Klärung bei dem Zentra-
len Vergabemanagement.
Zu dem am 29. Oktober 2020 definierten Unterstützungsbedarf
durch Bundes- und Landesbedienstete liegt uns bislang keinerlei
Rückmeldung vor. Dies macht eine verlässliche Planung schwierig

Leider setze sich hier das Kommunikationsverhalten des Landes
Hessen fort, das bereits bei Meldung der Stufe "dunkelrot"(Inzi-
denz 75) am 24. Oktober 2020 zur Kenntnis genommen werden
musste. Hier haben wir gemäß der Vorgabe des Eskalationskon-
zeptes des Landes Hessen die nachstehende Meldung an die Stä
be des Regierungspräsidiums und des Hessischen Sozialministe.
raums abgesetzt.

Am 24. Oktober 2020 hat der Landkreis Gießen gemäß der Vor-
gabe des Eskalationskonzeptes des Landes Hessen die nachste-
hende Meldung an die Stäbe des Regierungspräsidiums und des
Hessischen Sozialministeriums abgesetzt:

"Aufgrund der aktuellen Inzidenz befindet sich der Landkreis
Gießen heute in der finalen Eskalationsstufe im Rahmen des Ein
dämmungskorlzeptes des Landes Hessen.

Bezüglich des Testcenters der Kassenärztlichen Vereinigung an
der Rivers-Sporthalle teilt Landrätin Anita Schneider mit. dass das
Testcenter den großen Andrang von Patient/innen nicht mehr be-
wältigen konnte. Viele Personen mussten täglich wieder wegge-
schickt werden. Im Gespräch mit dem Vorstand der Kassenärztli-
chen Vereinigung wurde vereinbart, dass der Landkreis Gießen
über die bisherigen Unterstützungsleistungen(Innenausstattung,
Security-Dienst, Reinigungsdienst) noch weiteres Personal zur Un-
terstützung abstellt. Hierbei handelt es sich um l Person medizi-
nisches Personal zur Vorsichtung und 3 Personen zur Abwicklung
des Verwaltungsaufwandes im Rahmen des Abstrichprozesses.
Seitdem musste niemand mehr abgewiesen werden.

Zum aktuellen Infektionsgeschehen teilt !:andré!!nAdIa Schnei
der mit:

Bis zum heutigen Zeitpunkt waren oder sind 32 Schulen und
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26 Kitas in Stadt und Landkreis Gießen - häufig auch mehrfach
von Infektionsgeschehen betroffen. Es ist nicht feststellbar.

dass sich Infektionen in der Schule übertragen. Clusterbildun-
gen, die dafür sprechen würden, konnten nicht identifiziert
we rden.
Bislang haben sich 2.1 77 Personen aus dem Landkreis Gießen
mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert.. Davon gelten 896 Perso-
nen als genesen. 19 erkrankte Personen befinden sich in stati-
onärer Behandlung. 7 Menschen sind verstorben. Die Inzidenz
des Landkreises Gießen beläuft sich auf 250.1 .
Die Städte und Gemeinden des Landkreises Gießen haben un-
terschiedliche folgende Inzidenzen, die der Homepage des
Landkreises immer aktuell zu entnehmen sind. Die Spitzen-
werte liegen derzeit in Lollar(mit einer ]nzidenz von 543.2 und ]o]
aktiven Fällen), Pohlheim(mit einer ]nzidenz von 501.7 und 1 7] aktiven
Fällen), Gießen(mit einer Inzidenz von 300,7 und 497 aktiven Fällen)
Lich(mit einer Inzidenz von 282,7 und 49 aktiven Fällen) und Linden
(mit einer Inzidenz von 282,6 und 55 aktiven Fällen).

IAn!!!e!.!!!!!!g! Die vorgetragenen Inzidenz-Werte entsprechen dem Meldestand des
[ O. November 2020, ] 8.00 Uhr. Eine Aktua]isierung erfolgte auf der Internetseite
des Landkreises um 20.00 Uhr.]

beantwortet Fragen des Flat(!!anSyQe
zum Personaleinsatz bei der Nachver

folgung/Kontaktermittlung und zu den Testungen.

iqeordnete Dr. Christiane Schmahl in
formiert über die Anschaffung für Luftreinigungsgeräte für Schu-
len, und zwar für Räume, die nur schwer belüftbar sind. Eine ent
sprechende Liste werde derzeit erstellt, um auch in den Genuss
des Landeszuschusses zu kommen. Auch informiert sie über die
vorhandenen Lüftungsanlagen in kreiseigenen Gebäuden.

© Weiter stellt yssvorsitzender Peter Pilger
fest, dass die Beschlussfassung über den Haushalt für das Haus-
haltsjahr 2021 im Rahmen der zu Sitzungsbeginn verteilten Vor-
lage 1 668/2020 nach derzeitiger Planung(in zweiter und dritter
Lesung) in der Sitzung des Kreistags am 14. Dezember 2020
(gemäß S 6 Absatz 5 der Kreistagsgeschäftsordnung um 15.00
Uhr, das Haushaltssitzung) in der Gießener Kongresshalle vorge-
sehen ist und die Beratungsrunde in den Sitzungen der Kreis-
tagsausschüsse durchgeführt wird. Die Sondersitzung des Haupt-
und Finanzausschusses(Fragerunde) ist für Donnerstag, 26. No-
vember 2020 um 15.00 Uhr virtuell vorgesehen. Vor dem Hinter-
grund der problematischen Infektionslage kann es auch sein.
dass sich die Beratungsfolge anders gestalten wird. Hierüber wird
der Ältestenrat am 1 8. November 2020 beraten.
Fragen zum Haushalt sollten möglichst einen Tag vor der Sitzung
an die Stabsstelle Kreisgremien und Öffentlichkeitsarbeit geleitet
werden, damit die entsprechenden Antworten gegeben werden
können.

ender Peter Pilcler stellt hierzu
keinen Widerspruch fest. Der Haushaltsentwurf und die Haus-
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haltsrede sind im Parlamentsinformationssystem bereits freige-
schaltet. Alle Kreistagsabgeordneten, die den Haushaltsplan in
Papierform wünschen, werden diesen noch in der laufenden Wo-
che zugeschickt bekommen, sofern sie diesen nicht bereits heute
erhalten haben.

schließt die Sitzung des Haupt
und Finanzausschusses als "Notausschuss" gemäß S 30a HKO um 19.25 Uhr.

Peter Pilger
Haupt- und Finanzaus
schussvorsitzender

Thomas Euler
Schriftführer
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yp! und Finanzausschusses
alg..blQlaussc!!tlssjlgemäß q 30a HKO am 1 0. November 2020
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llltynd Finanzausschusses
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Eröffnung und Begrüßung

F.eststellung der Tagesordnung

Einbringung des Entwurfes der Haushaltssatzung und des Haus-
haltsplanes für das Haushaltsjahr 2021 sowie des Investitionspro
gramms für die Jahre 2020 bis 2024;
hier: Vorlage des Kreisausschusses vom 20. Oktober 2020
Vorlage: 1 568/2020

4 Nachwahl von sachkundigen. Einwohnerinnen für die Frauenkom
mission:
hier: Vorlage des Kreisausschusses vom 30. September 2020
Vorlage:1544/2020

5 Siebzehnte Satzung zur Änderung der Satzung über die Entschädi
gung ehrenamtlich Tätiger vom 9. November 1 979, zuletzt geän-
dert durch Satzung vom 5. Oktober 201 5
hier: Vorlage des Kreisausschusses vom 1 4. Juli 2020
Vor[age:]458/2020

6 Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über dieinter-
kommunale Zusammenarbeit zur Umsetzung des Onlinezugangsge
setzes:
hier: Vorlage des Kreisausschusses vom 25. August 2020
Vorlage:1490/2020

7 Wirtschaftsplan 202 1 Servicebetrieb Landkreis Gießen;
hier: Vorlage der Betriebskommission des Servicebetriebes

vom 9. September.2020
Vorlage:1510/2020

8 Umstrukturierung der Firma Region Vogelsberg Touristik Gmbh
hier: Vorlage des Kreisausschusses vom 2 1 . September 2020
Vorlage: 1 526/2020

9 Ergänzung des Bau- und Finanzierungsbeschlusses zur Errichtung
eines Gefahrenabwehrzentrums, Stolzenmorgen 1 9, 35394 Gießent
hier: Vorlage des Kreisausschusses vom 29. September 2020
Vorlage:1541/2020

10 Mitten u ngen



zausschusses

Einbringung des Haushaltes 2021 in der Sitzung des
Notausschusses am 1 0. November 2020

in der Harbighalle in Buseck-Alten-Buseck
durch Landrätin Anita Schneider

In der Corona-Pandemie finanzielle Stabilität sichernl

Die Corona-Pandemie fordert unsl Nicht nur bei der Wahrnehmung
der Aufgaben durch das Gesundheitsamt, weitere Themen sind
Bildung, ÖPNV, Kultur und lokale Wirtschaft. Dies fordert den
Landkreis auch finanziell. Bisher sind für die Maßnahmen in der
Corona-Pandemie dem Landkreis Nettokosten in Höhe von rund
1,1 Mio. EUR entstanden, weitere Anforderungen werden noch
kommen.

Aufgrund der Corona-Krise muss auch das Land massive
Steuerausfälle hinnehmen. Dies hat auch Konsequenzen für den
Kommunalen Finanzausgleich. Der Ihnen vorgelegte
Haushaltsentwurf entstand auf der Basis der Zahlen des Landes
zum KFA von Anfang Oktober.

Am 6.11.2020 wurde nun der zwischen Land und Kommunalen
Spitzenverbände verhandelte Kommunalpakt beschlossen. Darin
einigen sich Land und Kommunen über Hilfen von mehr als 3
Milliarden EUR. Im Rahmen einer Änderungsliste werden wir die
Veränderungen für den Landkreis aufgrund dieses Paktes
einfließen lassen. Unsere Handlungsspielräume - dass steht fest -
werden dadurch nicht größer werden. Das Ziel ist Stabilitätl Gut ist
zunächst einmal, dass dieser Pakt eine Stabilisierung des KFA für
dieJahre 2021 bis 2024 bringen wird.

Wir wussten - mit der Aufstellung des Haushaltes 2021 werden
wir auch mit Veränderungen leben müssen und möglicherweise
einen Nachtragshaushalt im nächsten Jahr haben. Dies ist aber mit
Blick auf die Kommunalwahl aus meiner Sicht in Ordnung.
Wichtig ist, dass wir mit dem Haushalt 2021 eine verlässliche
Handlungsgrundlage für die Verwaltung bis zur Konstituierung

l



des Kreistages nach der Kommunalwahl im April/Mai 2021
schaffen. Dass wir den Kommunen bei der Aufstellung ihrer
Haushalte wichtige Informationen zu den Hebesätzen geben
können und Investitionsprojekte nicht ins Stocken geraten. In
diesem Sinne nimmt der Haushaltsentwurf 2021 eine Anpassung
an die aktuellen Entwicklungen der finanziellen Rahmendaten vor.

\Wesentliche Vorzeichen dieses Haushaltes

Zu den wesentlichen Vorzeichen, die zu diesem Haushaltsentwurf
führten, gehören:

Erstens., verschlechtert sich der KFA um rund 1,4 Mio EUR.

(Veranschlagung lässt sich auf die Zahlen von Anfang Oktober
zurückführen). Diese Verschlechterung wäre ohne die
zusätzlichen Mittel des Landes Hessens, die z.B.
Ausgleichszahlungen für Gewerbesteuerausfälle der Kommunen
gewähren, sicherlich noch höher. Wie sich nun die Zahlen nach
dem Kommunalpakt vom 6.11.2020 darstellen (davon habe ich
bereits gesprochen) wird durch eine Änderungsliste noch
nachgereicht.

Zweitens, Einfluss auf die Höhe der zusätzlichen Mitteln des
Landes nehmen die Bundesmittel(Übernahme der KdU-Kosten), da
diese an den vom Land zur Verfügung gestellten Mitteln
abgezogen werden.

Die vom Bund beschlossene Beteiligung an den KdU-Kosten bis zu
75 Prozent (für das Bundesland Hessen beträgt die Beteiligung
72,5 Prozent) bringt für den Landkreis eine dauerhafte
Verbesserung.

Aufgrund steigender Kosten im Bereich der sozialen Sicherung
wird diese finanzielle Entlastung des Bundes jedoch zum Teil
aufgezehrt, so dass die Entlastung für den Gesamthaushalt nicht
so hoch ist, wie man diese erwarten könnte

2



Im Detail: Bei den Kommunalen Leistungen nach dem SGB ll ist ein
Plus von 1 1,8 Mio. EUR zu verbuchen. Damit reduziert sich die

Unterdeckung im SGB ll von bisher 36 Mio EUR in 2020 aufjetzt
24,5 Mio EUR. Diese Verminderung der Unterdeckung wird jedoch
zum Teil wieder durch erhebliche Steigerungen im Bereich Soziale
Sicherung aufgebraucht. Dazu mehr unter dem Themenblock
"Soziale Sicherung"

laenden

Auf der Basis einer noch sehr unsicheren Datengrundlage wurden
uns mit Erlass vom 5. Oktober 2020 die vorläufigen
Planungsdaten für den Kommunalen Finanzausgleich 2021
mitgeteilt.

Im Einzelnen

Verringerung der Schlüsselzuweisungen um 1 ,8 % gegenüber
2020 um 1 ,5 Mio. EUR

Schulumlage: Nach dem Gebot der Kostendeckung ist eine
Anhebung des Hebesatzes um 0,6 %-Punkte auf 1 7,6 %
erforderlich. Trotzdem schließt der Schulträgerhaushalt mit
einer Unterdeckung von rund 1,1 Mio. € ab, die im
Haushaltgahr 2021 noch einzusparen ist.

Kreisumlage: Im Gegenzug wird der Hebesatz der
Kreisumlage für die Gemeinden ohne eigene
Schulträgerschaft im gleichen Umfang auf 33,9 % reduziert

Diese Vorgehensweise soll die Kommunen in der derzeitigen
finanziellen Krise, ausgelöst durch die Corona-Pandemie nicht
noch zusätzlich belasten. Sodass dieser Haushaltsentwurf 2021
vorschlägt, ded Gesamthebesatz von 51,5 Prozent nicht zu
verändernl
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Kommunaler Finanzausgleich

Eckdaten des Haushaltes 2021

Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Ergebnis
2019

T€

Ansatz
2020

T€

Ordentlicho Erträge

Ordentliche Aufwendungen

381.96011 392.604 409.263

367.52311 3az.41411 407.9zl

Ordentliches Jahresergebnis ll + 14.437 + 5.'190 + 1.302

Eraebnishaushalt: Überschuss in Höhe von 1.302.775 EUR

4

  HaushalBjahr 2020 Haushaltsjahr 2021

Bezeichnung Umlagegrundlagen
Hebe

In%

Summe
EUR

Umlage-
grundlagen

Hebe
satz
In%

Summe
EUR

Verb. (+)/
Versctü. (-)

Erträ a ©

äbzgl- Verwendung f. Irlvestiüonen

m.820.1a

4.800.0a
79 020. 1U  B2278.0a

4.8W.0a Krelsschlüssel.
zuweisungen

Schulumlaae   265.730.WI 17.U 45.175.3 266.U7.0N     
nlsumlage

Gemeinden

Gießen ')

265.736.ml

92 923.5Z  91.679.2U

33.565.4a

266.587.0M

U 781 .6K

33,9(

35.5;

n.373.0a

B 6690a 
  358.660.40:  125.244 60t 363.865.34  124.042 0U 

u fw en d u n a e n    
Knnkenhausumlaae   514.023.43 0.9 4.780.4a 516.620.64  4.753 0N 
.WV-Umlage   514.023.43  50.899.0N       
    193.760.6M  192.365.0m 
l Kreisumlage Stadt Gaßen Abzug der hältlaen ReaËloslenunlaaelürden ÖPNV



Im Finanzhaushalt ergibt sich nach Abzug der ordentlichen
Tilgung(7,2 Mio. EUR) und dem Beitrag zur Hessenkasse(6,5 Mio
EUR) ein

> Fehlbedarf von 6.697.680 EUR

Haushaltsausgleich Finanzhaushalt
Ergebnis Ansatz Ansatz

2019 2020 2021
T€ T€T€

Zahlungsmittelüberschuss aus
Verwaltungstätigkeit

28.393 13.331 7.076

7.925
-714

7.211

6.563

Ordentliche Tilgung von Krediten
/.'Rlaunaszuschüsse Land
aus dem Uberschuss zu
finanzierende 'nlgungsleistungen

6.675
-618

6.057

13.125

7.356
-665

6.691

6.563BeitragandieHESSENKASSE

Saldo + 9.211 + 77 6.698

Die gesetzliche Vorgabe, dass der Überschuss im Finanzhaushalt
mindestens so hoch sein soll, um die Auszahlungen für die
Tilgungsleistungen sowie den Beitrag zur Hessenkasse wird nicht
mehr erfüllt.

Dieser Umstand führt dazu, dass für das Haushaltsjahr 2021 ein
Haushaltssicherungskonzept beschlossen worden sollte

Ziel des HSK ist, die vorgenannte Deckungslücke in Höhe von
6,7 Mio. EUR durch die Inanspruchnahme der vorhandenen
liquiden Mittel aus Vorjahren, die in die Liquiditätsrücklage
gestellt wurden, zu schließen.

Wichtiger Hinweis: Ohne den Rückgriff auf die vorhandene
Liquidität kann der Ausgleich des Finanzhaushaltes nur über
eine Erhöhung der Kreisumlage erreicht werden.
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In diesem vorgelegten Haushaltsentwurf wird auf eine Anhebung
der Kreisumlage zum Ausgleich des Finanzhaushaltes mit
Rücksicht auf die Finanzlage der Städte und Gemeinden und deren
Belastung infolge der Corona-Pandemie verzichtet.

Personal- und Versoraunasaufwendunaen

Der Gesamtansatz für Personalaufwendungen erhöht sich im
Vergleich zum VoÜahr um rund 4,5 MiQ: EUR.

Ursache dafür sind neben den Tarif- und Stufensteigerungen vor
allem die Stellenzuwächse aus den Stellenplänen 2020 und 2021
Ein großer Teil des Mehrbedarfes entfällt dabei auf das
Gesundheitsamt und auf Grund der Pandemie auf den Bereich
"Hygiene"
Der Stellenplan 2021 umfasst 20,63 neue Stellen und insgesamt
855,01 Stellen.

Veranschlagung einer "globalen Minderausgabe"
Personalhaushalt in Höhe von 1 ,0 Mio. EUR.

im

Hintergrund: Relativ
Rechnungsergebnissen

hohe Einsparungen in den

Weil nicht planbare unterjährige Stellenvakanzen auch im Laufe
des Jahres 2021 zu erwarten sind, wird der Planansatz pauschal
vermindert. Die erwarteten Minderausgaben im Vollzug des
Haushalts werden damit in der Planung bereits berücksichtigt.



Ergebnis
2019

T€

Ansatz
2020

Vergleich
2020 /2021

Personalaufüendungen ll 44.271 ll 40.23011 53.23411 +4.504
Darin enthalten:
- Persona/XasfenHUr2Q63/neue Sfe//enHUr%Jahr ll ll +716

G/oba/eM/ndemt/sgaöe ll ll -l.ooo

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegt der
Gesamtansatz mit 61 ,O Mio. EUR insgesamt um 3,3 Mio. EUR über
dem VoÜahresansatz

Darin enthalten ist ein Mehrbedarf im Produkt "Abfallwirtschaft" in
Höhe von 1 ,4 Mio. EUR, der aus den Gebühreneinnahmen gedeckt
wird. Ein weiterer Grund für die Aufwandssteigerung ist der
erhöhte Bedarf für Unterhaltungs- und
Instandsetzungsmaßnahmen an Kreisstraßen.

Aufwendungen für
Sach- und Dienstleistungen
davon: AbfallwirtschaR

51.63311 57.70811 61.04011 +3.323
fö.2s2ll 7z.273E /s.2ööll . f.495

Soziale Sicherunq

Neben der eingangs erwähnten Verbesserung im Produkt 31 .2.01
(Kommunale Leistungen nach dem SGB 11) um 11,8 Mio. EUR.
liegen nennenswerte Steigerung in den folgenden Teilhaushalten
vor

Mehrbelastungen im Produkt Asyl: Deutliche Erhöhung des
Defizites um 3,9 Mio. € auf 7,1 Mio. EUR. Es wird von
gleichbleibenden Fallzahlen von rund 1.300 Personen

ausgegangen. Aufgrund längerer Aufenthalte der Hilfeempfänger



müssen überwiegend höhere Leistungen gewährt werden. Darüber
hinaus entstehen folgende Mehrbelastungen in den Bereichen:

31.1 .01 "Hilfe zum Lebensunterhalt" um 0,8 Mio. EUR
31 .4.01 "Eingliederungshilfe SGB IX(BTHG)" um 450.000 EUR
33.1.01 "Sozialbudget" um 450.000 EUR

36.3.03 "Hilfe zur Erziehung" um 300.000 EUR

Insgesamt reduziert sich die Unterdeckung im Produktbereich
,,Soziale Leistungen" im Vergleich zum Planansatz 2020 tlm
5,8 Mio. EUR auf 72,4 Mio. EUR. Das heißt von den ll ,8 Mio EUR

Bundesbeteiligung SGB ll bleiben zur Entlastung 5,8 Mio EUR

ü bdg.

Weitere Steigerung im Produktbereich "Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe" sind um 1,5 Mio. EUR auf 33,3 Mio. EUR zu
verzeichnen.

Investitionen

Gesamtinvestitionen in 202 1

36,0 Mio. € sind für Investitionen vorgesehen, bei einer
Nettoneuverschuldung von insgesamt 1 5,2 Mio. € und weiteren
Einnahmen aus Zuweisungen im Rahmen von Förderprogrammen
(z.B. KIP, Digitalpakt).

Wesentliche Investitionen

IT

Gefa h re nabwe h rzentru m
Schulen

Woh nbau förderu n g
Ab fallwi rösch aft
Kreisstraßen

1 ,6 Mio. EUR

3,8 Mio. EUR

24,5 Mio. EUR

1 ,0 Mio. EUR
0,6 Mio. EUR

2,8 Mio. EUR
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Investitionen 2020.bis 2024 und Finanzierung
(in T€)

2020 2023 2024

ungenlnvestitlonstäUgkelt

en Hr

anzierungsbedaH7Kreditaufnahme

ordentliche Tbungslelstungen

etto-Neuverschuldung 15.71 15.27 16.195 21.807

Die wichtigsten Einzelmaßnahmen

Schulen

Erweiterung der Grundschule Fernwald-Annerod mit
einem zweigeschossigen Gebäudetrakt - 1,8 Mio. EUR
Grundschule Grünberg, Neugestaltung des Schulhofes und
Wiederherstellung der Außenanlage - 240.000 EUR
Grundschule Heuchelheim, nichtenergetischer Teil der
Sanierung - 400.000 EUR

Grundschule Heuchelheim, Neugestaltung des Schulhofes
und der Außenanlage - 200.000 EUR

Grundschule Li.ch-Langsdorf, Schaffung von vier
Klassenräumen - 200.000 EUR

Grundschule Lollar, Ersatzbau Mensa, Betreuungs- und
Klassenräume - 1,8 Mio. EUR
Grundschule Pohlheim-Watzenborn-Steinberg, Neubau
Schulkomplex - 900.000 EUR(Eigenmittel)
Grundschule Pohlheim-Watzenborn-Steinberg, Neubau
Schulkomplex - 1,5 Mio. EUR (KIP ll-Maßnahme)
Grundschule Staufenberg, Neubau Zentrale Grundschule -
4,0 Mio. EUR
Gesamtschule Grünberg, Sanierung naturwissenschaftlicher
Bereich - 250.000 EUR

H

H
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Gesamtschule
200.000 EUR

Gesamtschule
200.000 EUR

Gesamtschule
300.000 EUR

Kreisberufsschule.
3,7 Mio. EUR
Kreisberufsschule, Energetische Sanierung - 2,9 Mio. EUR
(KIP ll-Maßnahme)

Grü n be rg , Neugestaltung Außenanlagen

Hungen, Sanierungsmaßnahmen

Hungen, Umgestaltung Außenanlage

Sanierung und Modernisierung

Wo h nbau förderu n q

Förderung des sozialen Wohnungsbaus - 800.000 EUR

förderprogramm zur Erhaltung und Revitalisierung dörflicher
O rtskerne - 200.000 EUR

Abfallwi rtsch aft

Planungskosten für Bioabfallvergärungsanlage
300.000 EUR

Kreisstraßen

Ortsdurchfahrt Reiskirchen-Saasen =- 1 ,0 Mio. EUR
Ortsdurchfahrt Grünberg-Stangenrod - 650.000 EUR
Ortsdurchfahrt Grünberg-Lumda - 500.000 EUR

10



Deutlich wird, dieser Haushaltsentwurf dient der Stabilität in der
Krise, indem er wichtige Investitionen fortschreibt, die Bundes-
und Landeshilfe abbildet und mit der Fortschreibung des
Gesamthebesatzes für die Kommunen deren weitere Belastung
vermeidet.

Anita Schneider

Landrätin
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Sschusses

Siebzehnte Satzung zur Änderung der
Satzung tiber die Entschädigung ehrenamt]ich Tätiger

Der Haupt- und Finanzausschuss des Landkreises Gießen hat als Notaus-
schuss gemäß $ 30a Hessische Landkreisordnung(HKO) anstelle des Kreista-
ges in seiner Sitzung am 10. November 20.20 folgende Satzung beschlossen

Artikel l

Die Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich Tätiger vom 9. No-
vember 1 979, zuletzt geändert durch Satzung vom 5. Oktober 201 5, wird
wie folgt geändert:

( 1 ) $ 4 Absatz .l wird folgender Satz angefügt

"Aufwandsentschädigung in Form von Sitzungsgeld wird auch flip. die
nachgewiesene Teilnahme an virtuellen Sitzungen (zum Beispiel Tele-
fon- oder Videokonferenzen) der Kreistagsausschüsse und Kommissio
nen, des Kreisausländerbeirates und der Fraktionen gezahlt."

(2) $ 5 Absatz l wird ergänzt durch folgenden Halbsatz

", sofern dies nicht bereits durch diä pauschale Äufwandsentsëhädi
dung nach $ 4 Abs. 2 Satz 2 abgegolten ist."

.(3) $ 5 wird durch folgenden Absatz 6 ergänzt

"(0 Bei virtuellen Fraktionssitzungen und bei allen Fraktionsteilsit-
zungen gemäß der Absätze 3 und 4 haben der/die Fraktionsvor
sitzende oder der/die autorisierte Fraktionsgeschäftsfilhrer/in
mit ihrer Unterschrift den Sitzungstag, die Sitzungsdauer sowie
die Namen der Sitzungsteilnehmer/innen der Sitzung zu bestäti-
gen."

Artikel 2

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in
Kraft

Buseck, den 21. Oktober 2020

LaÄddre?s ai
Det Kven

b Lande



ADj4ae 4 zur Niëderschriß!!bc! die Sitzung des Haupt- und Fjnaoz4ysschusses
als "Notausschuss" gemäß q 30a HKO .am 1 0. November 2020

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
betreffend die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes

Der Landkreis Gießen, vertreten durch den Kreisausschuss

nachstehend "Landkreis Gießen" genannt

die Stadt Allendorf (Lumda), vertreten durch den Magistrat,
die Gemeinde Biebertal, vertrete.n durch den Gemeindevorstand,
die Gemeinde Fernwald, vertreten durch den Gemeindevorstand,
die Stadt Grünberg, vertreten durch den Magistrat,
die Stadt Laubach, vertreten durch den Magistrat,
die Stadt Lich, vertreten durch den Magistrat,
die Stadt Linden, vertreten durch den Magistrat,
die Stadt Pohlheim, vertreten durch den Magistrat,
die Gemeinde Rabenau, vertreten durch den Gemeindevorstand,
die Gemeinde Reiskirchen, vertreten durch den Gemeindevorstand,
die Gemeinde Wettenberg, vertreten durch den Gemeindevorstand

nachstehend gemeinsam "Kommunen" und einzeln "Kommune
genannt

nachstehend gemeinsam auch "die Vertragspartner" genannt

schließen gemäß S 24 Abs. l und 2 des Gesetzes über kommunale
Gemeinschaftsarbeit(KGG) vom 1 6.12.1 969(GVBL 1. S. 307), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 13.12.201 2(GVBL l S. 622) folgende

öffentlich-rechtliche Vereinbarung ab

Präambel

Im August 2017 ist das Onlinezugangsgesetz (OZG) in Kraft getreten, welches
dazu dienen soll, Verwaltungsleistungen auch elektronisch über
Verwaltungsportale zur Verfügung zu stellen. Die öffentliche Verwaltung ist
verpflichtet, dieses Gesetz bis zum 31 . Dezember 2022 umzusetzen. Im Rahmen
des Onlinezugangsgesetzes haben Bund, Länder und Kommunen ca. 600
Leistungsbündel definiert, die bis Ende 2022 digitalisiert und in den Portälen der
Länder und Kommunen angeboten werden sollen. Von A wie Abfallentsorgung
bis Z wie Zuwendungen, soll künftig alles digital zu beantragen sein.

Ekom21 - KGRZ Hessen (Ekom21) ist IT-Dienstleister, der die Kommunen dabei
unterstützt, die sich aus dem OZG ergebenden Verpflichtungen umzusetzen.

l



Durch die auf der Grundlage dieser Vereinbarung angestrebte Interkommunale
Zusammenarbeit (IKZ) im Landkreis Gießen soll neben der Reduzierung von
Aufwand in den einzelnen Kommunen besonders durch die Qualitätssteigerung
der Arbeitsergebnisse ein herausragendes Ergebnis bei der Umsetzung der sich
aus dem OZG ergebenden Verpflichtungen erzielt werden.

Als Fachsoftware soll dazu zur Unterstützung die für die Umsetzung des OZG
konzipierte Software Civento (Civento) der Ekom21 Anwendung finden.

Kooperationszweck

Der Landkreis Gießen und die Kommunen vereinbaren eine IKZ zur fristgerechten
Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes.
Die IKZ hat den Zweck, den zur Umsetzung der Anforderungen des OZG
erforderlichen Personalbedarf zu bündeln und personelle Ressourcen für den
gemeinsam verfolgten Zweck zu nutzen. Durch eine zentrale Projektsteuerung
und -Umsetzung durch den Landkreis Gießen soll vermieden werden, dass in den
Kommunen jeweils parallele Strukturen geschaffen und zeitgleich Ressourcen für
identische Arbeiten verbraucht werden, die gebündelt für alle erledigt werden
können. Durch eine zentrale Aufgabenerledigung sollen also Synergie- und
Qualitätspotentiale im Interesse der Vertragspartner gehoben werden.

Leistungserbringung

( 1 ) Die Vertragspartner sind verpflichtet, den Kooperationszweck zu
unterstützen und die hierzu im Rahmen von Ve.rgabeverfahren und
Vertragsmanagement erforderlichen Entscheidungen rechtzeitig
herbeizuführen und alle notwendigen Erklärungen abzugeben.

(2) Die Vertragspartner sind für die anteilige Finanzierung und die je
Vertragspartner zu schaffenden haushaltsrechtlichen. Voraussetzungen
jeweils selbst zuständig und verantwortlich.

(3) Der Landkreis Gießen stellt personellen Ressourcen und die für diese
notwendigen Arbeitsmittel bereit. Zur Erreichung des in $ 1 genannten
Kooperationszwecks wird die Abwicklung und die Betreuung(vornehmlich
der Fachanwendung Civento) der digitalen Services zur Bereitstellung der
Verwaltungsleistungen über Verwaltungsportale zentral bei der
Kreisverwaltung Gießen angesiedelt. Dies umfasst auch die
Kostenkalkulation sowie die Akquirierung und Beantragung von
FÖ rde rmittel n .

(4) Der Landkreis Gießen verpflichtet sich bei, Bedarf gegenüber
Kommunen alle die IKZ betreffenden Planungs-,
Kalkulationsunterlagen offen zu legen.

den
und
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Abrechnung der Kosten

(1 ) Die Verteilung der Kosten erfolgt auf Basis der Anlage 1 . Die Overhead-, Sach-
und Arbeitsplatzkosten werden durch den Landkreis Gießen getragen. Die
Personal- und Fortbildungskosten werden zur Hälfte durch den Landkreis
Gießen übernommen. Die andere Hälfte wird zu gleichen Teilen von den
Kommunen getragen. Auf der Grundlage einer Schätzung des geplanten
Personaleinsatzes und der geschätzten tarifvertraglichen Anpassung
betragen die von jeder Kommune zu tragenden jährlichen Kosten über die
angenommene Vertragslaufzeit von fünfJahren

(2) Bei der Abrechnung werden durch den Landkreis Gießen die tatsächlich
entstandenen Kosten berücksichtigt. Die Abrechnung des . Kostenanteils
erfolgt einmal pro Kalende(jahr.

(3) Für die Umsetzung des OZG bewilligte Fördermittel werden auf den Landkreis
Gießen und die Kommunen zu gleichen Teilen verteilt bzw. im Rahmen der
Abrechnung nach Absatz(2) verrechnet.

(4) Die Kostenkalkulation beruht auf einer angenommenen Vertragslaufzeit von 5
Jahren. Bei . einer längeren Vertragslaufzeit wird die Kostenverteilung
entsprechend den tatsächlich entstehenden Kosten entsprechend Absatz (2)
Satz l fortgeführt.

Geltungsdauer

Die Vereinbarung wird mit Unterzeichnung wirksam und wird zunächst für die
Dauer von 5 Jahren geschlossen. Wird die Vereinbarung nicht spätestens 12
Monate vor Ablauf gekündigt, so gilt sie als um jeweils ein weiteres Jahr
verlängert. Die Kündigung bedarf der Schriftform. Kündigt , die
Kreisverwaltung/eine der Kreiskommunen die Vereinbarung innerhalb der ersten
fünfJahre, verliert diese den Anteil der Fördergelder. Die Berechnung(Anlage l)
ist dann entsprechend zu aktualisieren und die jeweilige Differenz zu erstatten.

3

Jahr Kostenanteil
im Jahr l 6.691 €
im Jahr 2 6.781 €
im Jahr 3 6.191 €
im Jahr 4 6.284 €
im Jahr 5 6.378 €



$ 5
Datenschutz

Die Vertrag.spartner verpflichten sich, bei der Verarbeitung von
personenbezogenen Daten das Datengeheimnis gemäß $ 1 HDSG zu wahren und
die anwendbaren datenschutzrechtlichen Vorschriften zu beachten. Auskünfte
dürfen nicht erteilt we rden.

Anzeigepflicht

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung ist der Aufsichtsbehörde anzuzeigen($ 26
Abs. 2 S. l KGG).

$ 7

Schlussbestimmungen

(1) Sämtliche Erklärungen und sonstige Mitteilungen nach dieser Vereinbarung
erfolgen schriftlich und sind per Post an die jeweils zuständigen Vertreter der
jeweiligen Vertragsparteien zu senden.

(2) Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung sowie ein Verzicht auf ein
Recht aus dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
Dies gilt auch für Änderungen des Schriftformerfordernisses.

(3) Zusammen mit seinen Anlagen gibt diese Vereinbarung die zwischen den
Vertragsparteien getroffenen Vereinbarungen vollständig wieder. Die
Vertragsparteien vereinbaren, dass sämtliche zu dieser .Vereinbarung
genommenen Anlagen Bestandteile dieser Vereinbarung darstellen.
Nebenabreden zu dieser Vereinbarung sind nicht getroffen worden. Frühere
mündliche. oder schriftliche Vereinbarungen in Bezug auf den
Vertragsgegenstand treten mit Inkrafttreten dieses Vertrages außer Kraft.

(4) Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam
oder undurchführbar sein oder werden, so wird dadurch .die Gültigkeit der
übrigen Bestimmungen dieser Vereinbarung nicht betroffen. Das Gleiche gilt,
Wenn und. soweit sich in dieser Vereinbarung eine Lücke herausstellen sollte
Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung oder zur
Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Regelung gelten, die, soweit
rechtlich möglich, dem am nächsten kommt oder entspricht, was die
Vertragsparteien wirtschaftlich gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck
dieses Vertrages gewollt hätten, sofern sie diesen Aspekt bedacht hätten.

Im Hinblick auf die Unmöglichkeit, bei Abschluss dieses Vertrags jeden
Koordinierungsbedarf und jede kooperative Lösungsmöglichkeit
vorauszusehen, verpflichten sich die Parteien in Orientierung an dem Leitbild
des $ 313 Abs. l BGB und der dazu vorhandenen Rechtsprechung zu einer
formgerechten Anpassung und/oder Ergänzung dieser Vereinbarung und
ihrer Bestandteile, sofern eine Anpassung der Vereinbarung zwingend
e rforderlich sein sollte

4



Gießen, den

Der Kreisausschuss
des Landkreises Gießen

(Landrätin)

Der Magistrat
der Stadt Allendorf(Lumda) ................

(BÜ rge rmeister)

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Biebertal .................

(BÜ rge rmeister)

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Fernwald .................

(BÜ rge rmeister)

Der Magistrat
der Stadt Grünberg .................

(BÜ rge rmeister)

Der Magistrat
der Stadt Laubach

(BÜ rge rmeiste r)

Der Magistrat
der Stadt Lich .................

(BÜ rge rmeister)

Der Magistrat
der Stadt Linden .................

(BÜ rge rmeiste r)

Der Magistrat
der Stadt Pohlheim ..................

(BÜ rge rmeiste r)

(l . Kreisbeigeordnete)

(l . Stadtrat)

(l. Beigeordneter)

(l. Beigeordneter)

(1

( 1

( 1

( 1

( 1

Stadtrat)

Stadtrat)

Stadtrat)

Stadt rat)

Stadtrat)
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Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Rabenau ...............

(BÜ rge rmeiste r)

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Reiskirchen ...............

(BÜ rge rmeiste r)

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde. Wettenberg ....... ........

(BÜ rge rmeister)

(l. Beigeordneter)

(l. Beigeordneter)

(l. Beigeordneter)
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Jahnsabschluss des Landkreises Gießen zum 31 .12.2019

Abschnitt B Jahresabschluss
1. Vermögensrechnung (Bilanz)

Postitfol Bezeichnung 31.122019

EUR

31.1a 2018

EUR

Aktiva

l
1.1
l.t.l
1.1.2
1.2
l.al
l.a2
1.23
l.a4
1.25
].26

IAnlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzuslonen. Uzenzen und ähnliche Rm

IGelelstete hwstitlonszuwelsungen und -zuschösse
Sachanlagen
Gmndstücke. gnBldstöchglebhe Rechte
Bauten einschließlich Bauten auf bender Grundstücken
Saahanlagen Im Qemelngebraunt\ Inbntniktursermögen
Anlwn und l\4aschlnen zur Leisüngsentellung '
Anden Anlagen. Betlfds- und Geschäftsausstattung
Geleistete AnzahlurUen und Anlagen fm Bau '

hte

280.294.578,951
4.186.780,71.1

600.©6.341

&585.924i371
238.927.619,321

18.6za.ls0.70l
leaaoB.az%781
24.8B.830.201

o.ool
io.a6z2a&891
lö.901.032,söl

26B.534.888,24
&736246.03

694.030.68
3.042215.35

22?.7S6.S04,10
18.798.876.71

168.91&719.!
23.0u.o06,al

o.ool

l0.884.6S8.:
S-118.218aJ1.3

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4

1.35
1.3.6
1.4

IFlnanzanlagen
IAntellë an wrbundenen l.htemehmen
IAusteihungen an velbundern Untermhmen
IBelelllgungen
Auslelhungen an UHemehmen, mit denen etn BetelllgungswrhäRrls besteht
WedpapTen dn Anlagewmiögens
Sanstlge Ausleihungen (Sonstige FhanzanlaQen)

jsparKassenrechtliche Sonderbezlehunäen

26.423.077.861
1.217.795.'

26.284.97s,961
1 .218.47$i

o,ool
zz249.84z.ml

0.01
u.249.842.1BI

1.670.439.481

zes.ooo,aol
1.519.158.4i

297.500.001

l0.757.101,061l0.757.101,061

2
2.1

2.3
23.1

2.3.2
r2.3.3

23.5
2.4

Umlaufvermögen
Vorräte einschließlich Roh-. Hills- und Betrlebsstoffe
Fertige und unteRlge Erzeugnisse. Leistungen und Waren
Forderungen und sanstlge Vermögensgegenstände
Fordeningen iHn ambungen. a6chüsson. Tiamlerleislungen.
tnnstillonszuwebungen und -zwchüssen und ImaWonsbe ti$0en
Forüemngon au$ Storm und steuerähnlbtnn Abgabe '
Far(bringen aus Uelerungen und LelstunÖen
Förümngen gegat wlbundene Unternehmen und gegen UMemdtmen.
mR denen dn BaelËgüngswüältnls besteht. und Sordelwmögn"'
Sonstige Vennögensgegenstände

57.329.764,291
a.oo
o.ool

26.82s.9zl,a41
a.976.400,80l

54.143.667,86
0.00
0,00

a9.s08.27z.381
26.244.085.12

2.199.9u.3 l
471.168.631

o.ool

2.666.939.37

393.©7#9
a.ooo.ool

IFiösstoe Mittel
2n.365.551

30.40a.e42.9sl
195.885,60

24.635.©0,481
3

4
4.1
4.2

Rechnungsabgrenzungsposten 14.151.298,00 16.059.684,28

Nldit durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Nicht duch ElgenkBpltal gedecher Fehlbetrag der a'ötfnungüllanz
NIGht dung ElgonkalHtal godeolder Fehlbelmg =lt m09

2.978.292,51
2.978.292.51

0.0i

Summe Aktiva
351 .775.641 1241 341 .71 6532i89

Seite 8



Jahresabschluss des Lnndkrefses Gießen zum 31.122019

Seite 9

   Bezeichnung 31.1Z20t9 31.122018

         
Pasgv

Ë w%«-*

;::,,,'"" ' . ' .
2.1 Sandorposten tÜ erhaltene Investltlonszuwalsungen. -zunhösse und 77.70.2zl.40a.u

75.140.214,21
. B.565.118-31

!. *." ä'B
l ËIËlllll !Wm:*" "g "m
: -"""."". '"'==] '"':m

5 lnechnunasaborenzungsposten l 220.691.651 158.709,46

  Summe Passlva 351.775.641,24 341.716.532,89 



Jahresabschluss des Landkreises Gießen zum 31.12.2019

Landkreis Giessen - Dopplk -

Haushaltsjahr 201 9 Ergebnisrechnung

Seite IO

   Kostenersatzleistunaen und erstattunaen dR daQfln7 Rd qQna7qnnA    
   Bestandsveränderungen und aktivierte Eiaenlelstunaen 17nlnd R )R qrvinr    
   Steten und steuerähnllche Erträge einschließlich Erträge ous

gesetzlichen Umlagen
169.776.771.1S 161.616.100.0C 161.616.101.1

IVBVU616ÜJ

-1.19

  Erträge aus Tmnsfedelstunaen R4 n7nfua R:     
7 Erträge aus Zuwel6ungen und Zuschüssen fQr laufende Zwecke

und allgemeine Umlagen
103.717.50B.l: 105.735.230.0C 105.824.504.8:

'b/BqJ l \J+\J'ta lqlbJ

-89.274.83

E Erträge au$ der Auflösung von Sonderoasten   79a9 nn4 nn   
S Sonstige ordentliche Erträae Rn74Qdq+n      

  Summe der oidentlkhen Erträge 3Rg lßßRnR g4 27RflRR 94a nn   -Dal.aqZ.+l

11 Personalaul\wendungen        
12 Versorgungsaufwendungen        
13 Aufwendungen fQr Sach- und Dlenstldstunaen        

  davon: Einstellungen in Sondenosten        
14 Abschreibungen        
15 AuhÄrendungen fü' Zuwelsuwn und ZuschDsn sowie besondere 25.582.921.74 37.186.400.00 35.393.410.57 1.792.989.43

16 SteuemulWendungen einschließlich Auhvendungen aus
gesetzlichen Umlageverplllehtungen

5B.838.294.69 58.720.400.QO 58.6B9.814.18 30.585.82

17 TmnsferautWendungen        
  Sonstige ordentliche AulWendunaen        

19 Summe der ordentllëhen Aufwendungen        
20 Veiwaltungsergebnls        
21 FlnanzeRräge          
22 Zinsen und ändere Finanzaufwendunaen          
23 Flnanzergebnls          
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge          
26 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen          
26 Ordentliches Ergebls          
27 Außerordentliche Erträge          
28 Außerordentliche Aufwendungen          
29 Außerordentliches Ergebnis          
30 JahnsergebnTs          

  Nachrichtlich: Summe der vorgetmjii;ji .l8hrëslëhlbeträae       -0.1ÖD.Z9Z.yl  



Jahresabschluss des Landkreises Gießen zum 31.12.2019

Landkreis Glosse.n
Haushaltgahr 2019

Doppik

Finanzrechnung

Nr. Flnanzrechnung Ergebnis Fortge-
schriebener
Ansaüdes
Haushalts.

Jahres

Ergebnlsdes
Haushalts-

jahres

Vergleich
foltge-

schrlebener
Ansatz /

Ergebnis des
Haushalts-

Jahres
2019
EUR'

4
4.496.95

643.285.23
352.231.91

'498.773.19

Einzahlungs- und Auszahlungsaden 2018
EUR

l
2019
EUR

2

2019
EUR

3
Pdvatnchtllcha Lelstungsentgelte

öpPyi111 P111yl$iÜiRÜ=ai;iË'
Kosternr6atzlelstungen- und eBtottungen

Einzahlungen au$ Steuem und 8teueräinllchen Er rügen
.!yl1l11111111111rttägen au8 gesetzlichen Umlagen

Elnzahlunaen aus Tmnsfedelstungen

Zuweisungen und ZuschQsse IUr laulënde Zwecke und allgemehie
Umlagen

Zinsen und 60nltlge Flnnnzelnzahlw
Sonstige ordentliche Elnzahlungei und sonstige außerorden liche

anstätlgkelt ergeben
nd;iÜMiÜi;;Üii;Ëä'

Personalauszahlungen

Venorgungsauszahlungen

Auszahlungen fUr Sa1lP und Dlenstlelstur geR
Auszahlungen tü' Tmnslerlelstungan

Auszahlungen für Zuweisungen und ZuschüssB Rlr laulënde
.Zwecke sowie besondere Flnanzauszahlungen -
Auszahlungen lür Steuem elnschlbßlbh Auszahlungen aus
gesetzlichen UmlageverpHlehtungen

Zinsen und ähnliche Auuahlungen

Summe der Auszahlungen aus tauiëiiËr
Verwaltunggtä-tlgkeit

.8HB$S:R=HläÜmnäinm=m'
Einzahlungen auB InvestRionsaiÜelwngen und -ZuschOssen
sowie au! InvestitlonsbeltlägOR

Einzahlungen aus Abg
Flnanzanlaglyermögens n Vermögensgegenständen dae

jyeei!:iEyeDyigeu". üü;iüi;;;iäiünF
Auszahlungen IUr den Erwerb VoiGrundstllcken und Gebät den
Auislahlungen fUr Baumaßrnhimn

Summe der Auszahluna$n aus Inveitttlonstä Igkelt

.ßliH=Hi::P"":' ...i ia;iiü;aiËiiü;;im'
Bhjlpg!!pj!!!j!!brs.huiiÜiiiä;i;;iii;iGiËQ;#'
Einzahlungen au& der Außnliii;von }<redlten und Iru ew
Darlehen und wirtsctuRllch verglebhbaren Vorgängen IUrInvestitionen

l
1.084.454.06

27.070.596.10

44.302.976.97

169.279.310.19

508.Ö28.00

27.307.200.00

39.097.300.00

161.616.100.0ö

517.024.95
26.663.914.77

38.745.068.09

162.114.873.19
4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
28

29

30

31

l03.628.m2.72 l lw.7u.ao.oo l i07202 us:äi
.2429.634.43

-1.467.355.98

1.923.606.95

2.951.114.74

2.049.500.00

2.325.©0.00
2.072.245.61

2.398.846.57

-22.745.61

72.926.57

382.97a874.67

40.432391.27

6.105329.62

60.054.518.58

148.256.817.74
26.766.191.89

370.78ä338.0D

45.879.770.00

6.542.900.00

53.761.456.74

147.888.100.ao

37.156.60D.00

374.289.753,59

43.796.618.98

6.172.657ß3
49.277.585.28

149.528.020.11

34.794.063.27

8.504.415.59

2.083.151.02

370.242.67

4.483.871.46

-1.639.920.11

a362.536.73

56.0u.294.69 l iäiiaiüiat 50.e89.014.18 30.585.82

5.405.11Z42

20.056.74
4.250.100.00

26.430.00

3.620.468.00

17.195.02
629.632.00

9234.98

343.878.7i 8.329.334.57

39.094.161.72

6.8u.793.761 17liläläiil&' 7.W7.318.541 9.232.016.a6

l.ooo.oo

18.250.00

868.100.00

6.250.00

1 .841216.34

6.930.12

-973.116.34

-680.12

6.855.043.76

61.849.84

9.530.162.28

4.256.230.69

39r.1791a l lzl.o04.e4 [ 226.0B4 84

5s.os2.4w.59 l 21.24.410.gs l äälë28.07s 54
z.77e.767.85 l 2.70z.w7.0e l s.oii .170 70

ls3.0uliäl ''ialaöla'
14001:24z.sel 63.aB8.4a3.12

-7.146.203,ml 4s.zs4.74&iä

iii3äilar''''ë:7;ila
a42s4:a82,s71 $9.134.050.1i

.14.418.917.97 l a0.87s 830.1ë

7.H8.2H.181 28.318.270:ü
la.e7414i äliir:iäl?Öälëiiläi
12.103.1se.60l l0.2is.1: 3.31

32

33
-a.256.720.7äl

Seite ll



Jahresabschluss des Landkreises Gießen zum 31.12.2019

Landkreis Giessen
Haushaltqahr 2019

DoPplk

Finanzrechnung

Seite 12

Nr. Flnanzrechnung

Ëinzahlungs- und Auszahlungsarten  
Fortge-

schrlebener
Ansatz des
Haushalts-

Jahres

2019
EUR

Ergebnis des
Haushalts-

jahres

2019
EUR

Vergleich
fortge-

schriebener
Ansatz /

Ergebnis des
Haushalts.

Jahres
2019.
EUR

34 Änderung des Zahl
Haushaltsajhres (Nr.30 und Nr. 33)

28.691.228.17 a4.525.896.86 6.283.765.28 -30.809.662.14

  Aufnahme von l<assenkndlten        
  Einzahlung Steuer        
  Einzahlungen FFM        

35

geil 11wum:naümä
134.877.069.47 0.00 132.102.738.61 13a102.738.61

  Rückzahlung voR Kassenkrediten        
  Auszahlungen Steuer        
  Auszahlungen FFM        

36 Haushaltsunwlrksame Auszahlungen(u. a. ttemde Finanzmittel
Anlegung von Kassenmltteln. RQckzahlteu von IGssenkndlteni

149.732.217.45 0.00 132.9©.6Q1.52 -132.9H.6a1.52

37 ZählungsmlttelUberschussJZahlungsmlttelbedarl äus
häUSh3ltsunwIFksampn 7ahliinn-"--.unnnn nl an fhaushaltsunwlrksamen Zählunasv;raänaen Wr.35 1. Nr. 3al

-14.855.147.98 D.00 860.862.91 860.8$2.91

38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushältslahns In 2n4 q94 9Q      
39

VeHnderungen des Bestandes ;iZahlungsmfttetn (Nr:34 tmd 13.836.080.19 24.525.896.86
ß'tBa l abdu l lütf

5.422.902.37
.zqbzlu.UUI.+/
49.948.799.23

40 Bestand an Zahlungsmltteln am Ëiiides Haustults ahres 24.218.001.47 a4.525.896.86 29.640.903.84 64.166.80a.70



Jahreubschluss des Landkreises Gießen zum 31 .12.2019

Abschnitt D Rechenschaftsbericht

1. Vorbemerkungen

Nach $ 112 Abs. 3 HGO ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu
erläutern. Gemäß $ 51 GemHVO ist im Rechenschaftsbericht der Vorlauf der

Haushaltswläschaft und dle Lage der Kommune unter dem Gesichtspunkt der stetigen
Aufgabenerfüllung darzustellen. Wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses. und erhebliche
Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen sind zu erläutern, sofern dies
nicht bereits im Anhang zum Jahresabschluss erfolgt ist.

11. Allgemeine Angaben

Der Landkreis Gießen Ist einer von 21 hessischen Landkreisen. Ihm gehören 18 Städte und
Gemeinden an, darunter auch dle Sonderstatusstadt Gießen. Dio nachstehende Grafik zeigt dle
Entwicklung der Einwohnerzahl in den letzten äO Jahren: --'

Anolelk!!no; in 201 1 Korrektur nach der Volkszählung Zensur

Seite 113



;lahesabschluss des Landkreises Gießen zum 31 .122019

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland im Jahr 2019 wurde
Veröffentlichung der Bundesregierung vom 1 5.01 .2020 wie folgt zusammengefasst:

In einer

"Deutsche Wirtschaft auch 2019 gewachsen

Dle deutsche WIRschaft ist 201 9 das zehnte Jahr in Folge gewachsen. Das hat das Statistische

Bundesamt mitgeteilt. Das Wachstum - etwas. abgeschwächt - betrug 0.6 Prozent gegenüber
2.5 und 1.5 Prozent in den Jahren 2017 und 2018. ' ' '

Der private Konsum sowie Bau- und Unternehmensinvestltionen waren für das Wachstum

ausschlaggebend. aber auch die staatlichen Konsumausgaben trugen dazu bei. Dio Importe
stiegen mlt 1 .9 Prozent stärker als dio Exporte (0,9 Prozent), dle sich nicht mehr so stark wle in
der Vergangenheit erhöhten. Grund hierfür waren nicht zuletzt dle verschiedenen
Handelskonfllkte sowie Probleme in der Autoindustrie.

''b

Mehdi Menschen erwërbstätlg

Die Zahl der Erwerbstätigen hat mlt einem Jahresdurchschnitt von 45,3 Millionen einem neuen
Höchststand erreicht. Es war elnAnstieg umrund 400.000 Personen gegenüber 201 8.

Der Überschuss von Bund. Ländern. Gemeinden und Sozialkassen machte unter dem Strich
1 ,5 Prozent dos Bruttoinlandsprodukts (BIP) aus. nach 1 .9 Prozent Im Vorjahr.

ëBR\Z U&opu:?:;g::=:S $U=m'H H:::yaT=H!:J:;3:E.;!J'?

l Veröffentlichung der Bundesregierung vom 15.01.2020 -
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vom Kreistag am 11. November 2019 verabschiedeten Nachtragshaushaltssatzung
konnte der Hebesatz für die Kreisumlage und damit der Gesamthebesatz für dio Städte und
Gemeinden dann um weitere 3 %-Punkte reduziert werden.

Wlo sich dlo Entwicklung der Erträge und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich Im
Haushajjqahr .?19 insgesamt darsteHt und welche Veränderungen sich im Vergleich zum
Haushaltsjahr 201 8 abschließend ergeben. ist der folgenden Übersicht zu entnehmen:

HaushallsJ Verb. {+)/
Von chl (-)

RJRBezeichnung

Krelssohlössel.

jzuweisunoen
lab2gl. Verwendung f. Inwstldonen

78.107.1021

P:QQQ:PP01

24ß07.1021

80.470.720

4.800.000

zs.e70.7201
zusätzlüh ehnab:
Ausglebhszahlung aufgrund
nachträgkher Aktualblerung
da' &lwohnerzahbn

1.163.618

-646.1921

2.887.9741

640.ls21

250.036.655 42.8938401

IOelsumhge joemetndenl 250.036.essl 38.50l 96z64.1 11l 252.31 B.7081 34501

9zojs7sl 36.171

1.2831

B7.049.264

?l ß72.735.

]!$nlJ90l .11.048.642

J,;;.iir''==1;;

178.799.9061 -9.484.08i

111. Verlauf der Haushaltswirtschaft

Nach Zffor l der Hinweise zu $ 51 QomHVO Ist im Rechenschaftsbericht der Verlauf der
Verwaltungs-. Investitlons- und Flnanzierungstätigkeit in konzentrierter Form darzustellen. .

;HHSll=:"'= mn:m.J='m' :i"Isin:u
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\lVegen dor im Jahresergebnis 201 8 eingetretenen und im Vollzug des Haushalts 201 9 ebonfallB
absehbaren deutlichen Verbesserungen war die Aufstellung eines Nachtragshaushalts
notwendig.

Grundlage für dlo nachfolgenden' Ausführungen Ist dio vom Kroistag am ll . November 2019
verabschiedete und vom regierungspräsidium Gießen mit Verfügung vom 18. Dezember 2019
genehmigte Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 201 9.

Im Vergleich zur Planung gemäß Nachtragshaushalt
Ergebnlshaushaltes Im Ergebnis wie folgt dar:

stellt sich dle Abwicklung des

nl$$ËZEz:SËBaii$i Ries: E
dem Nachtrag eine größore Treffsicherheit ornicht wurde - besondon Im Vergleich zum
Vorjahr. als im Ergebnis eine Abweichung um mehr als 30 Mio. EUR zu veaelchnen war.

Dle wesentlichen Abweichungen Im Ergebnis 201 9 lassen sich wie folgt zusammenfassen

Während bel den Personalaufwendungen Einsparungen in Höhe von rd. 2.1 Mlo. EUR
eingetreten sind. sind dle Versorgungsaufwendungen um rd. 0.4 Mio. EUR höher aß geplant
Im Saldo ergibt sich eine Verbesserung um rd. 1 .7 Mlo. EUR. =-''"

Sowohl diese Veränderungen. dle sich aus der Personalbowirtschaftung. d.h. quer durch alle

Der Gosamtboq'ag dor Abschrelbungan Ist Im Ergebnis um rd. 1,8 Mlo. EUR höher als geplant.
Bel dieser ergebnbwlrksamen Mehrbelastung handelt es sich um dlo nicht planbaren
Abschreibungen auf Forderungen. ' '
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  l Ergebnis
l Vorjahr Haushalt l Fortgoschriebener l Ergebnis

  l EUR EUR    
lampËË=m'*'"
l Summe ordentliche
l Aufwendungen
[ 91nschl. F]nanzaufwendunaen

392.319.606,45 379.274.719 379.274.719.00 
ordentliches Ergebnis        
Außerordentliche Erbägo

A!!ji9rordentllche Aufwondunaen

17.456.56 0

T uoua\P+ l \PQRBtu

0 
4yßglQrdentllches Etaebnls .567.g6R 27        
Gesamtergebnis ö.3R.6nn.vno RQ        



Jahresabnhluss des Landkreises Gießen zum 31 .12.2019

Eln Teilbetrag Von rd. 1.4 Mlo. EUR entfällt dabei allein äuf dio Erhöhung der pauschalen
Wortberichtigung (PWB) füf Forderungen im Bereich des Jobcenters. Gnindlage für diese
auffällig hohe Wertkorrektur ist eine Neuberechnung der PWB unter Berücksichtigung der
Altersstruktur dor Forderungen und der Erkenntnisse in Bezug auf deren Werthaltigkelt.

Im Bereich derjQËJBjgD.$jgbgltyDg sind Mehraufwendungen bel den Transferleistungen in Höhe

von rd. 3.2 Mlo.. EUR entstanden. Vor allem in den Produkten .Hilfe zur Pflege' (31.1.02).
"Eingliederungshilfe für Menschen mlt Behinderung' (31.1 .30), .Hilfe zur Erziehung' (36.3.03)
sowie .Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche" (36:3.40) waren dia
Kosten höher als geplant. Der Mehrbelastung steht Jedoch auch eine Mehreinnahme bei den
Erträgen aus Transferleistungen in Höhe.von rd. 3,0 Mlo. EUR gegenüber. Diese resultiert aus
der höheren Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft Im Bereich SGB ll (Produkt

In$gosamt stellt sich die Entwicklung der Haushaltsbelastung im Bereich der sozialen Sicherung
wie folgt dar:

141.1
136.2

146,5
:F'

4q,o

zq,o

--- eP8sozlala Hille . PBnndenlt8etd.u.Famläel\lille

Eigene Darstellung(Quelle: Übersicht über de Pioduktbera cha)

LWV.Umlage

:gbËË:=Ë;'.=:=:';"='=:n=:1.aqi=uc'Tg,.!::,ß =
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!Dyestitionstätiakeit

Dlo Gosamtsummën der Einzahlungen und Auszahlungen im Rahmen der Investitionstätigkeit
stellen sich wie folgtdar:

Auch Im Haushaltsjahr 201 9 Ist die Planung und Abwicklung des Investitionshaushaltes stark
geprägt von don Maßnahmen. dia im Rahmen der Kommunallnvestitlonsprogramme des

wpi$n i:f nam Hüä
Bogleltmaßnahmen .bereitgestellt werden massen. Dadurch hat sich die
Gesamtinvestitlonssumme Im Vergleich zu früheren Jahren deutlich erhöht.

Der fortgoschrlebene Ansatz bol don Auszahlungen beinhaltet Ermächtlgungsübertragungen
aus dem Vorjahr in Höhe von rd. 31.6 Mio. EUR. Davon entfallen rd. 7.4 Mio. EUR auf KIP-
Maßnahmen und rd. 24.2 Mlo. EUR auf sonstige Investitionsvorhaben:

m;::'.':':":=..1=",::EE; =

U .';8HKXEH:;.;UBm'

Seite 118

  ARsatz
Haushalt

Fortgeschrlebener
Ansatz Ergebnis

  EUR EUR EUR

Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 18.093.685

31.688.505

18.093.685,00

........$!:g!$:499J2
9.835.465,00

24.254.382,97



Jahresabschluss des Landkreises Gloßen zum 31.12.2019

Dle nachstehende Übersicht gibt Auskunft über dio Llqulditätsentwicklung. dle zur Finanzierung
der Investitionen Im Haushaltsjahr getätigten Kreditaufnahmen sowie dle Auszahlungen für die
Tilgung von l<redlten.

Ansatz
Haushalt

EUR

Fortgeschriebener
Ansatz Ergebnis

EUREUR

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender
Verwaltungstätigkeit 16.563.278 16.559.581.26 28.393.331,42

Einzahlungen aus der Aufnahme von
Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für Investitionen '
Insgesamt

Umschuldung von Investitionskroditen

17.619.820

3.400.000

14.219.820

28.318.270.00 12.103.156,69

Aufnahme neuer Investltlonskredlte'
3.400.000,00

24.918.270,00

0

12.103.156,69

ÜHI :wl
Sondervermögen Hessenkasse
insgesamt

Umschuldung von Investitionskrediten

24.109.000 24.109.000,00 19.793.804,86

.3.400.000

13.126.000

7.583.000

Tilgung Hessenkasse
3.400.000,00

13.126.000.00

7.583.000,00

0

13.125.250,00

6.668.554,86
Tilgung von Investitlonskrediten
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Bel den Investlüonskrodfton (einschl. SIP/KIP-Darlehen) ergibt sich bei Neuaufnahmen von rd.
12.1 Mlo. EUR und ordentlichen Tllgungsleistungen in Höhe von Insgesamt rd. 6,7 Mio. EUR
eine Netto-Neuverschuldung von rd. 5,4 Mio. EUR. Der Stand der Veölndllchkoiten an das
Sondervermögen Hessenkasso hat sich demgegenüber um rd. 1 3.1 Mlo. EUR verringert.

ihsgDer Stand der Verbindlichkeitenufus. Krediten und vergleizhbt.ren Vorgängen hat sich somit

Dlo nachstehende Grafik zeigt dio Entwicklung in den letzten zehn Jahren

-".. @lqBE

Eigene Darstellung: IST-Schuldenstand Jeweils am Ende des Haushaltsjahres - in Mlo. EUR
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Aufschlussüber die Entwicklung der Vermögenslage gibt die nachstehende Übersbht über dle
Bilanzstruktur und ihre Veränderung im Haushaltqahr 2019: ' ' ---'

Die Struktur dor Vermögonsreqhnung hat sich im Haushaltsjahr 201 9 wesentlich verändert.

aGM.Än:=ËIHl& X :bHl:lËI'u=

Insgesamt wird damit eine Eigenkapitalquote von 3.4 % erreicht.

Die Vermögenslage des Landkreises hat sich damit Im Jahr 201 9 weiter deutlich verbessert.
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  Bezeichnung l 31.1z2018
l EUR    

              
 Anlagewrmögen l 268.534.888.24   28n.294 67R QF  1 ]+ 7Ra nn ?4  
IUmlaufhrmögen 54.143.667.86   67npa 7Rdoc   1 1 ! r v el/Uv. l l  
l Rec h tiüiiäi:
jabgrenzungsposten 16.059.684.28  14 161 pnn nn 

U.llJV.VUU.&tC ),y

jnlchtdurch Eigenkapital
lgedeckterFehlbetrag 2.978.292.51 0.9 n nn 

i.avo.S30UiZ0

a a'7a nnn C+-T
IAkti"a 341.716.53289  R6] 77n na4 aa

VIV ß. l \J+C-3C-l (J l .'lw,u

        IVUIV lv uil vlUaq09 
Eigenkapital l o.m   12 0q41nn na      
Sonderposten l 75.140.214.21j   77 npp llp nnl  IG.ViJ't.IVQ,ay 
BqgjS?teilungen l 93.761.944.331   9S R4ß npa aKI   c;.vul.Q=0p'Frl
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Jahresabschluss des Landkreises Gießen zum 31 .12.2Q19

IV. Ziele und Kennzahlen

Nach $ 51 GemHVO soll der Rechenschaftsbericht auch
Aufgabenerfüllung mit Zielsetzungen und Strategien enthalten.

Angaben zum Stand der

eln stnikturledos u-' dass inzwischen quer durch sämtliche AufgabBnbero cha dor VenPvaltung
Tragen kommt na Kennzaniensystem. In Form einer Balanwd Scorecard (BSC) zum

Neben der jährlidlen Weiterentwicklung und Fortschreibung
Zielerreichung in den vorangegangenen Jahren dargestellt.

wird in der BSC auch die

V. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Im Verlauf des Jahres 2019 bzw. nach dem Schluss des Haushaltqahres sind folgende
Sachverhalte eingetreten. dle für dlo Haushaltswirtschaft von grundlegender Bedeutung sind:

Kommunalinvestltionsprogramm (KIP) l und ll

e Entschuldung
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e Absenkung Kreisumlage
Dle schon Im Jahr 2018 eingetretene Verbesserung in der Finanzlage des Landkreises ist
Im Jahr 2019 mit einer Absenkung des Hebesatzes für dio Kreisumlage an dle
kreisangehörigen Städte und Gemeinden weitergegeben worden. Der Kreisumlagehebesaü
wurde um 4 %-Punkte reduziert. Wegen der notwendigen Erhöhung der Schulumlago um

%-Punkt ergibt sich für den Gesamthebesatz eine Verminderung um 3 %-Punkte. Mit
einem Krelsumlagehebesatz von 34.5 % und einem Gesamthebesatz von 51 .5 % hat sich
a8( LandHels Gießen Im Ranking der hessischen Landkreise deutlich vorbessort und Ist von
einem hinteren Platz Ins Mittelfeld aufgerückt.

e Konso.lidlerung

VI. Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung

e E;;:::'=U=:=U:n=':Hg
E='tT? 'H='gE;F =L ;=rl=i:::::

. '
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Das Risiko für die Finanzlage der Kommunen ist deshalb kua- und langfristig exorbitant hoch.
Es ist Insofern auch nicht absehbar. ob der Landkreis Gießen in der Lage sein wird. die gerade
erreichte Vollständige Konsolidierung zu stabilisieren oder ob er wieder in eine finanzielle
Schieflage gerät.

Letztlich wird das Im Wesentlichen nicht van den eigenen Entscheidungs- und
Handlungsmöglichkeiten abhängig sein. tandem von der Frage. welches Ausmaß die
Pandemie weiter nimmt und ob es gelingt. deren Felgen global und regional wirksam zu
begegnen.

,}
/
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